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Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger! 
 

Die erste Sitzungswoche des Jahres 2020 

begann mit der Nachricht aus dem 

Bundesfinanzministerium über einen 

Haushaltsüberschuss von 13,5 Milliarden 

Euro für das Jahr 2019. Das ist eine gute 

Nachricht für Deutschland! Das bedeutet 

aber auch, dass wir jetzt intensiv daran 

arbeiten müssen, die Modernisierung der Unternehmensbesteuerung durchzusetzen und dass wir 

die kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Es bleibt im neuen Jahr ein wichtiges Ziel, 

Steuergerechtigkeit und Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Dafür werde ich 

mich weiterhin einsetzen. 
 

Angesichts des Rekordüberschusses im Bundeshaushalt hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus 

einen besseren Abfluss von Investitionsmitteln gefordert. Forderungen nach neuen Steuern und 

neuen Verteilungsprogrammen lehnen CDU und CSU kategorisch ab. Auch den vollständigen 

Abbau des Solidaritätszuschlags ab 2022 müssen wir in Angriff nehmen. Für eine Entschuldung 

der Kommunen, wie von Finanzminister Olaf Scholz gefordert, hat der Bund hingegen keine 

finanziellen Spielräume. Dafür sind nach dem Grundgesetz eindeutig die Länder zuständig. 
 

Und noch ein weiteres Thema hat unser diese Woche beschäftigt. Jedes Jahr warten leider 

tausende schwer kranke Menschen auf ein Spenderorgan und leider versterben aus meiner Sicht 

unnötig viele Menschen, bevor ein entsprechendes Organ gefunden werden kann. Diesen 

Umstand gilt es unbedingt zum Wohle der schwer kranken Menschen zu ändern. Die doppelte 

Widerspruchslösung hätte hier aus meiner Sicht einen guten und dennoch einen, auf freier 

Entscheidung des Einzelnen basierenden Ansatz angeboten. In der Bundestagsdebatte gab es 

vielfältige Meinungen, für deren Begründung es kein richtig oder falsch gibt. Aus meiner Sicht ist 

es wichtig, schon aus unserer christlichen Verantwortung heraus, den schwer kranken Menschen 

und übrigens auch zahlreichen Kindern zu helfen. Nach Abwägung aller Sachargumente habe ich 

für die doppelte Widerspruchslösung gestimmt. Ich hoffe dennoch, dass mit der heute getroffenen 

Gesetzesänderung die Bereitschaft zur Organspende deutlich zunimmt. Die Debatte im Deutschen 

Bundestag hat dieses dringende Problem hoffentlich sichtbar gemacht! 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Sebastian Brehm, MdB 
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AUSSENPOLITIK   

Präsenz im Irak für regionale Stabilität 
 

Der Bundestag hat sich am Mittwoch in einer Vereinbarten Debatte mit der aktuellen Lage 

im Nahen und Mittleren Osten befasst. 

 

 
 

 
Die Tötung des iranischen Generals Soleimani führt zu Spannungen 
 
Christian Schmidt (CSU) plädierte in der Debatte, wie die anderen Kollegen aus der 

Unionsfraktion auch, für eine Fortsetzung des deutschen Engagements gegen die Terrormiliz 

Islamischer Staat (IS). Auslöser der aktuellen Spannungen war die Tötung des iranischen Generals 

Soleimani in Bagdad. Schmidt verwies auf die terroristischen Qualitäten des getöteten iranischen 

Generals, der auch eine enge Partnerschaft mit der Terrororganisation Hisbollah unterhielt. Damit 

einher sei eine Destabilisierung der Region gegangen. „Wir haben mit dem Nuklearabkommen 

einen wesentlichen Schritt verhandelt, erreicht, der jetzt infrage gestellt wird“, sagte Christian 

Schmidt. „Es ist völlig richtig, dass wir jetzt den Mechanismus zur Kontrolle und zur Überprüfung 

eingefädelt haben, begonnen haben. Aber hinzu muss kommen, dass die Stellvertreterkriege in 

der Region, die im Wesentlichen durchaus mit der Politik al-Quds und Soleimani zu verknüpfen 

sind, dass diese Destabilisierung jetzt aufhört und wir zudem die ballistischen Systeme, die der 

Iran hat, im Blick behalten“, so Schmidt weiter. 
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Irakische Regierung entscheidet über Truppenabzug 
 
Deutschland müsse sich viel stärker politisch-diplomatisch, aber wo notwendig gemeinsam auch 

mit militärischen Mitteln zur Stabilisierung bereit erklären, betonte der Außenpolitiker. Gerade 

im Sinne der Stabilität in der Region müsse im Irak weiter Präsenz gezeigt werden, verbunden mit 

aller Sorgfalt für unsere Soldatinnen und Soldaten. Es sei richtig, dass das irakische Parlament in 

Bagdad entschieden habe, dass die ausländischen Truppen abgezogen werden sollten. Allerdings 

habe nach der irakischen Verfassung die Regierung das letzte Wort. Außerdem müsse festgestellt 

werden, dass im Parlament in Bagdad nicht die Sunniten und nicht die Kurden mit entschieden 

hätten, sondern vor allem die schiitischen Abgeordneten, erklärte der Außenpolitiker. „Ich hoffe, 

dass eine Möglichkeit besteht, dass sich das gesamte Parlament mit dieser Frage noch einmal 

gestaltend befasst und unterscheidet zwischen dem, was man nicht haben will – zum Beispiel eine 

invasive iranische Komponente –, und denjenigen, die der Stabilität in der Region helfen wollen“, 

sagte Christian Schmidt. Der Weg sei nicht einfach, man müsse ihn aber beschreiten.  
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ORGANSPENDE 

Neuregelung der Organspende  
 

Der Bundestag hat über eine Neuregelung der Organspende entschieden. Die 

Abgeordneten stimmten für eine moderate Weiterentwicklung der geltenden 

Zustimmungsregelung zu einer Entscheidungslösung. 

 

 
 
 

Einwilligung des Spenders bleibt Voraussetzung für Organentnahme 

 

Der Bundestag hat sich am Donnerstag, den 17. Januar, mit deutlicher Mehrheit dafür 

ausgesprochen, dass die ausdrückliche Einwilligung des Spenders weiter Voraussetzung für eine 

Organentnahme bleibt. Mit 432 gegen 200 Stimmen entschied sich das Parlament in freier 

Abstimmung für einen Gesetzentwurf, der u. a. von Hermann Gröhe (CDU) und Stefan Pilsinger 

(CSU) getragen wurde. Dabei sollen die Bürger mindestens alle zehn Jahre beim Abholen von 

Ausweis oder Führerschein auf das Thema angesprochen werden. Jeder kann in einem Register 

seine Entscheidung hinterlegen und jederzeit ändern. Zuvor hatten sich 379 von 674 

Abgeordneten gegen die u.a. von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem 

stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Georg Nüßlein (CSU) geforderte doppelte 

Widerspruchslösung ausgesprochen. Danach sollte künftig jeder Bürger als potenzieller Spender 

gelten – außer man widerspricht. In der engagierten Debatte betonten Redner beider Seiten den 

Willen, durch eine Steigerung der Zahl an Organspenden Menschenleben zu retten.  
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Spahn erklärte: „In keinem gesundheitlichen Sektor würde man eine so desaströse 

Versorgungslage akzeptieren wie bei der Organspende.“ Es gebe auch mit der 

Widerspruchsregelung keine Pflicht zur Spende, aber eine Pflicht, sich zu entscheiden. Nach der 

Abstimmung zeigten sich viele Abgeordnete der Union enttäuscht. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion hatte mehrheitlich für die Widerspruchslösung gestimmt.  

 

Bessere Bedingungen für Organspende  
 

Beide Seiten hatten im Zuge der Debatte bekräftigt, dass die Spendenbereitschaft in Deutschland 

dringend erhöht werden muss. So ging die Zahl der Spender im vergangenen Jahr leicht auf 932 

zurück, nachdem 2018 noch 955 Menschen nach ihrem Tod Organe für andere Patienten 

überlassen hatten. Es gab nun aber weiterhin mehr Spender als beim bisherigen Tiefstand von 

797 im Jahr 2017. Im vergangenen Jahr wurden 2.995 Organe an die Vermittlungsstelle 

Eurotransplant übergeben – vor allem Nieren, Lebern und Lungen. Unabhängig von der Debatte 

über neue Regeln gilt seit vergangenem Jahr ein Gesetz, das die Bedingungen für Organspenden 

in Kliniken verbessern soll. Es sieht mehr Geld sowie mehr Kompetenzen und Freiräume für 

Transplantationsbeauftragte der Kliniken vor. Mobile Ärzteteams sollen kleineren Häusern ohne 

eigene Experten helfen, einen Hirntod als Voraussetzung für Organ-Entnahmen festzustellen. 
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CYBERGROOMING 

Mehr Schutz vor sexuellem Missbrauch  
 
Der Bundestag hat am Freitag über eine Verschärfung des Strafrechts für Cybergrooming 
abgestimmt. Die Initiative geht vor allem auf das Betreiben der CSU im Bundestag zurück.  
 

 
 
 

Kinderpornographie kann effektiver bekämpft werden 

 

„Kinder und Jugendliche brauchen einen besseren strafrechtlichen Schutz vor sexueller Gewalt. 

Denn: In der Anonymität des Netzes fühlen sich Täter sicher und können nur schwer gefasst 

werden“, erklärte Volker Ullrich, rechtspolitischer Sprecher der CSU im Bundestag, im Nachgang 

der Bundestagsdebatte rund um das Thema Cybergrooming. Ermittler haben künftig mehr 

Möglichkeiten im Kampf gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch im Internet. 

 

Der Bundestag billigte am Freitag ein neues Gesetz, das es den Beamten erlaubt, sich bei ihren 

Ermittlungen in einschlägigen Foren als Kind auszugeben. Zudem können sie 

kinderpornografisches Material künstlich herstellen, um es zum Tausch anzubieten. Von dem 

entsprechenden Strafgesetz wird künftig auch der Versuch des bereits strafbaren 

Cybergroomings erfasst, also des gezielten Ansprechens von Kindern im Internet mit dem Ziel des 

Missbrauchs. Strafbar macht sich mit der Gesetzesänderung auch, wer mit sexuellen Absichten 

online ein vermeintliches Kind anspricht, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen erwachsenen 

Ermittler handelt.   
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Die Herstellung computergenerierter Bilder soll speziell geschulten Polizeibeamten bei 

vorheriger Genehmigung durch einen Richter erlaubt sein. Ermittlern blieb der Zugang ins 

Darknet weitestgehend verschlossen, ohne sich selbst strafbar zu machen. Der Tausch solchen 

Materials gilt häufig als Eintrittskarte in die entsprechenden Chatrooms. Alexander Hoffmann 

(CSU) erklärte hierzu: „Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um Kinder vor solchen Gefahren zu 

schützen!“. Dieser Verpflichtung kommen wir nun nach. 
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MITTELSTANDS- UND WIRTSCHAFTSUNION  

Kommission für Steuern und Finanzen konstituiert  
 

 
 
 
In dieser Woche hat sich die Steuer- und Finanzkommission der Mittelstands- und 

Wirtschaftsunion in neuer Zusammensetzung konstituiert, die ich gemeinsam mit Ninja-Antonia 

Reggelin leite. Neben aktuellen Themen der Bundespolitik stand in der ersten Sitzung  der 

Komplex Digitalsteuer auf der Tagesordnung. 

 

In der Kommission sitzen Fachleute aus den unterschiedlichen Bereichen. Gemeinsam werden 

wir in der Steuer- und Finanzpolitik wichtige Impulse setzen.    

Sebastian Brehm, MdB | Dipl.-Kfm., Steuerberater 
Platz der Republik 1 • 11011 Berlin  

  030-227-74074 • Fax 030-227-70072   
  sebastian.brehm@bundestag.de 

 www.sebastianbrehm.de  
 

   
 

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung           
verwendet werden. Alle Fotorechte Sebastian Brehm, MdB, falls nicht anders angegeben.  
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